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Tennisclub Blutenburg e.V.;
Gewährung eines Zuschusses zur
Erneuerung des Hallendaches und des Sportbodens
in der Tennishalle an der Meyerbeerstraße 113

Sitzungsvorlage Nr. 08-14/V00233

Anlage:
Darstellung der Anpassung des Entwurfs des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2008-2012

Beschluss des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 21 - Pasing-Obermenzing vom 
29.07.2008 
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Der TC Blutenburg e.V. besitzt an der Meyerbeerstraße 113 eine Tennisanlage, 
bestehend aus einer Zweifeld-Tennishalle, einem Betriebsgebäude mit Vereinsheim und 
10 Tennisplätzen. Das dafür notwendige städt. Grundstück wurde dem Verein im Wege 
des Erbbaurechts bis 2029 überlassen. 
Bei der Gewährung eines Zuschusses muss der Bestand der Anlage nach den städt. 
Sportförderrichtlinien auf mindestens 25 Jahre unkündbar gesichert sein. Die notwendige 
Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages bis 31.12.2035 wurde vom Schul- und 
Sportausschuss in der Sitzung vom 16.07.2008 befürwortet.

Die Zweifeld-Tennishalle wurde 1989 aus einer Stahltragkonstruktion mit einem 
Satteldach errichtet.  Bereits 2002 wurde durch einen Gutachter festgestellt, dass 
regelmäßige Sanierungen nicht den wünschenswerten und dauerhaften Erfolg bringen. 
Mittlerweile haben sich Bleche vom Dämmstoffkern an mehreren Stellen abgelöst und es 
dringt Wasser ein, eine Erneuerung des Daches ist unvermeidbar. Nach fast 20 Jahren 
muss auch der Sportboden (Schwingboden und Bodenbelag) erneuert werden. 

Der Verein rechnet für beide Maßnahmen mit Gesamtkosten von 280.000,00 € netto, 
hierzu hat er einen Antrag auf Förderung durch die Stadt gestellt.
Die Kosten wurden vom Baureferat geprüft und für angemessen erachtet. Die Maßnahme 
ist eine Großinstandsetzung im Sinne der Richtlinien. Beim BLSV wurde ein 
Zuschussantrag gestellt, eine Entscheidung steht noch aus. 
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Die Finanzierung sieht wie folgt aus:

Eigenleistung €
bar 76.000,00
Aufnahme von Fremdgeldern 36.000,00
Zuwendungen
BLSV 84.000,00
LHSt. München - Zuschuss 84.000,00
Summe 280.000,00

Der Verein ist im wirtschaftlichen Bereich vorsteuerabzugsfähig. Es können deshalb bei 
der Berechnung der Zuwendungen nur die Nettokosten angesetzt werden.
Der Verein hat eine Finanzierungszusage seiner Bank vorgelegt. 

Die TC Blutenburg e.V. ist ein gemeinnütziger, förderungsfähiger Stadtviertelverein mit 
einem Anteil von 34,13 % Kindern und Jugendlichen bezogen auf die aktiven Mitglieder 
und weist folgende Mitgliederstruktur auf:

Stand 01.01.2008 Männlich Weiblich Gesamt

Kinder bis 6 Jahre 1 0 1
Kinder von 6 – 14 Jahre 52 39 91
Jugendliche von 14 – 18 Jahre 30 20 50
Erwachsene von 18 – 25 Jahre 22 20 42
Erwachsene von 26 – 40 Jahre 10 11 21
Erwachsene von 41 – 60 Jahre 68 53 121
Erwachsene ab 60 Jahre 65 25 90
passiv 0 0 85
Gesamt 248 168 501

Der TC Blutenburg e.V. hatte, wie alle Tennisvereine in den letzten Jahren, einen 
Mitgliederrückgang zu verzeichnen, die Sportanlage ist jedoch immer noch gut 
ausgelastet (durchschnittlich 42 aktive Sportler pro Tennisplatz). Aufgrund der vorgelegten 
Gewinn- und Verlustrechnung und des aktuellen Kontoauszugs ist der Verein liquide und 
kann die Sportanlage auch künftig betreiben und die geplante Baumaßnahme finanzieren. 
Die Vertragsverlängerung wurde vom Schul- und Sportausschuss in der Sitzung am 
16.07.2008 gesondert befürwortet. 

Finanzierung

Für die Maßnahme sind derzeit im Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogrammes
(MIP) 2008-2012 in Investitionsliste 3 beim Unterabschnitt 5500, Maßnahme-Nr. 7525 
51.000 Euro vorgemerkt. Das Schul- und Kultusreferat schlägt vor, die beantragte 
Zuwendung wie folgt zu finanzieren:

Zum einen kann auf einen Haushaltsrest aus dem Jahr 2007 bei der FIPO 
5500.988.7630.7 „Pauschale für kleinere Investitionen verschiedener Sportvereine“ in 
Höhe von 37.000 Euro zurückgegriffen werden. Zum anderen steht der Rest des 
Mittelansatzes 2008 aus der vorgenannten FIPO in Höhe von 18.000 Euro zur Verfügung. 
Zur Finanzierung des Restbetrages in Höhe von 29.000 Euro kann auf den Mittelansatz 
2009 der FIPO 5500.988.7630.7 „Pauschale für kleinere Investitionen verschiedener 
Sportvereine“ zurückgegriffen werden. Damit ist zur Sicherstellung der Finanzierung keine 
Ausweitung des Entwurfs des MIP 2008-2012 notwendig. 
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Die Stadtkämmerei wird gebeten, im Büroweg den Entwurf des MIP 2008-2012 - wie in 
der Anlage - dargestellt anzupassen und die notwendigen Veranschlagungsberichti-
gungen im Haushalt vorzunehmen.

Stellungnahmen

Die Stadtkämmerei erhebt keine Einwendungen gegen die Beschlussvorlage. 
Die Kommission für Zuschuss- und Belegungsfragen im Sportbereich wird noch gehört, 
das Ergebnis wird bekannt gegeben.

Die Korreferentin, Frau Stadträtin Stachowitz, hat Abdruck erhalten.

II. Antrag der Referentin

Der TC Blutenburg e.V. erhält für die Erneuerung des Hallendaches und des Sportbodens 
in der Zweifach-Tennishalle an der Meyerbeerstraße 113 einen Zuschuss von 
84.000,00 €. Der Zuschuss wird in zwei Raten ausgereicht:

2008 55.000,00 €
2009 29.000,00 €.

III. Beschluss
nach Antrag. 

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 21 - Pasing-Obermenzing der Landeshauptstadt 
München

Der/die Vorsitzende Die Referentin

_____________________ Elisabeth Weiß-Söllner
_____________________ Stadtschulrätin

IV. Abdruck von I mit III.
über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Direktorium - HA II
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei-KASTA
an das Revisionsamt
an das Baureferat-H4
an das Schul- und Kultusreferat - Sportamt- SpA/B22 (MIP)
an das Schul- und Kultusreferat – BP/SG 1 (MIP)
zur Kenntnisnahme.
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V.   Wv. Schulreferat-Sportamt

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt.

2. An das Schulreferat-Sportamt/V11  

Am...................................

........................................

VI. An das Direktorium - HA II/V

 Der Beschluss des BA 21 kann vollzogen werden

 Der Beschluss des BA 21 kann / soll nicht vollzogen werden (Begründung siehe 
Beiblatt)

 ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt)

 Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen.


